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Beschaffenheitsbeschreibung für  Lebensmittelverpackungen  

Kunde: Bäko-Zentrale Süddeutschl.eG          

Artikel/ Artikelnummer: 650551 - Stanzzuschnitte 584x 390x 84, mit selbsthemmenden Klappen an 

den Schmalseiten, mit Arretierung 

Technische Daten zu o.g. Artikel 

Qualität: 100% Frischfaser – B1621-  

Ausführung: - gestanzt- 

Format: -584x 390x 84- 

Druck: kein Druck 

Verpackung: -50Stk./Karton; 1000Stk./Palette- 

Verarbeitungszeit: 6 Monate 

Rückverfolgbarkeit: durch unsere Auftragsnummer, Artikelnummer und das Lieferdatum gegeben 

Beabsichtigte Verwendung/Art des Füllgutes: Lagerung von Lebensmitteln bei Raumtemperatur und 

darunter, direktem Kontakt mit trockenen und fettenden Lebensmitteln 

Wir, die Wellpappe Auerswalde KG, erklären hiermit in Bezug auf das oben genannte Produkt/ die 

oben genannte Produktgruppe, dass es sich bei diesen Verpackungen um Verpackungen für 

Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Wellpappe handelt. Ein bestimmungsgemäßer oder 

vorhersehbarer Lebensmittelkontakt besteht oder ist möglich. Die Inhaltsstoffe der von uns 

eingesetzten Papiere, des verwendeten Dispersionsklebstoffes, der wasserbasierenden Druckfarben 

und des Dispersionslackes wurden hinsichtlich ihrer Unbedenklichkeit für die Herstellung von 

Verpackungen für Lebensmittelbedarfsgegenständen geprüft. 

Diese von uns produzierten Verpackungen erfüllen die nachfolgend aufgelisteten Anforderungen an 

Lebensmittelbedarfsgegenstände:     

Rechtliche Vorschriften Inhalt Fassung vom 

Europäische Union 

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates über 

Materialien und Gegenstände, die 

dazu bestimmt sind, mit 

Lebensmitteln in Berührung zu 

kommen und zur Aufhebung der 

Richtlinien 80/590/EWG und 

89/109/EWG 

 

Aktuelle Fassung 
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Verordnung (EG) Nr. 2023/2006  Verordnung der Kommission über 

gute Herstellungspraxis für 

Materialien und Gegenstände, die 

dazu bestimmt sind, mit 

Lebensmitteln in Berührung zu 

kommen 

 

Aktuelle Fassung 

Verordnung (EU) Nr. 10/2011 

geändert durch  

VO (EU) Nr. 321/2011 

VO (EU) Nr. 1282/2011 

VO (EU) Nr. 1183/2012 

VO (EU) Nr. 202/2014 

VO (EU) 2015/174 

Verordnung der Kommission über 

Materialien und Gegenstände aus 

Kunststoff, die dazu bestimmt 

sind, mit Lebensmitteln in 

Berührung zu kommen 

Aktuelle Fassung 

Richtlinie 94/62/EG  

geändert durch  

VO (EG) 1882/2003  

RL 2004/12/EG  

RL 2005/20/EG  

VO (EG) 219/2009 

RL 2013/2/EU 

 

Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates über 

Verpackungen und 

Verpackungsabfälle 

Aktuelle Fassung  

Deutschland 

LFGB Lebensmittel-, 

Bedarfsgegenstände- und 

Futtermittelgesetzbuch 

Aktuelle Fassung  

BGV Bedarfsgegenständeverordnung  Aktuelle Fassung  

VerpackV Verordnung über die Vermeidung 

und Verwertung von 

Verpackungsabfällen  

Aktuelle Fassung  

   

Schweiz 

SR 817.023.21 Schweizer 

Bedarfsgegenständeverordnung  

Aktuelle Fassung 

 

Empfehlungen und Richtlinien Inhalt Fassung vom 

BfR XXXVI Papiere, Kartons und Pappen für 

den Lebensmittelkontakt  

 

Aktuelle Fassung  

 

Hinweise zur Verwendung und Lagerung des/ der o.g. Produkt(e): 

− Direkter Kontakt mit trockenen Lebensmitteln auf der beschichteten Innenseite 

− Direkter Kontakt mit fettenden Lebensmitteln auf der beschichteten Innenseite 

− Langzeitlagerung des befüllten Verpackungsmittels bis zum Ende des MHD des Füllgutes 

unter Raumtemperatur von ca. 15-20°C 

− Langzeitlagerung des befüllten Verpackungsmittels bis zum Ende des MHD des Füllgutes 

unter Kühlungs- und Tiefkühlungsbedingungen 
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Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle: 

Wir bestätigen, dass wir für die Produktion von Packmitteln ein geeignetes und angemessenes 

Qualitätssicherungs- und -kontrollsystem nach den Prinzipien der Guten Herstellungspraxis in 

Übereinstimmung mit den Art. 5 und 6 der Verordnung 2023/2006/EG implementiert haben und die 

damit einhergehenden Dokumentationen kontinuierlich vornehmen. 

Dadurch können wir eine lückenlose Rückverfolgbarkeit eines Artikels im Zusammenhang mit der 

Auftragsnummer und dem Datum der Warenanalieferung gewährleisten. 

Diese Beschaffenheitsbeschreibung stellt unseren derzeitigen Kenntnisstand über das oben genannte 

Produkt/ die oben genannten Produkte dar.  

− Die getroffenen Aussagen beruhen auf durchgeführten Prüfungen fertiger Verpackungen 

ähnlicher Zusammensetzung und auf den Unbedenklichkeitserklärungen der 

Rohstoffhersteller. 

Alle Anwendungen des Kunden, die über den angegebenen Anwendungsbereich hinausgehen, werden 

mit dieser Erklärung nicht abgedeckt und müssen vom Kunden selbst sichergestellt werden. 

Dieses Dokument ersetzt alle vorher abgegebenen Erklärungen.  

Wellpappe Auerswalde KG, den 24.08.2016 

 

 

 

Mario Böhme 

Qualitätssicherung 


